
Klarna Position - BDSG Art. 37a

Klarna begrüßt den neuen Gesetzesvorschlag nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der 
Rechtssache C-634/21, um eine klare Rechtsgrundlage für das Scoring durch Auskunfteien in 
Deutschland zu schaffen. Es ist jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass die DSGVO (EU-Verordnung 
2016/679) bereits Regeln festlegt, die sicherstellen, dass Kreditauskunfteien nur personenbezogene 
Daten verarbeiten, die angemessen, relevant und auf das für den beabsichtigten Zweck erforderliche 
Maß beschränkt sind. Dieser Grundsatz, der als Grundsatz der Datenminimierung bekannt ist, wird in 
Artikel 5(1)(c) der DSGVO dargelegt. Artikel 5(1)(a) der DSGVO schreibt außerdem vor, dass die 
Verarbeitung nach Treu und Glauben erfolgen muss, was eine weitere Beschränkung für Kreditbüros 
darstellt, die gewünschten Daten für Bonitätsprüfungen zu verwenden.

In Anbetracht dieser Grundsätze der DSGVO sollten weitere nationale Beschränkungen wie das 
Verbot der Verarbeitung des Namens, der Informationen aus sozialen Netzwerken, der Adresse oder 
der Bankverbindung der betroffenen Person nicht erforderlich sein. Zusätzliche nationale 
Ausnahmeregelungen, wie die in Art. 37a, behindern den grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten in unangemessener Weise und beeinträchtigen den 
EU-Binnenmarkt.

Klarna ist der Ansicht, dass die neuen Regeln eindeutig nur dann gelten sollten, wenn Artikel 22 (2)(a) 
und (c) DSGVO nicht einschlägig sind, um Unsicherheiten hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit zu 
vermeiden. Darüber hinaus sollten die Regeln nur für Bonitätsbewertungen 
(Kreditwürdigkeitsprüfung) gelten, da die Datenkategorien, deren Verwendung beschränkt werden 
soll, für andere, derzeit nicht absehbare Arten der Datenverarbeitung, wie z. B. Betrugsbekämpfung, 
von großer Relevanz sein könnten. Im Falle von Betrug beim Online-Shopping ist die Möglichkeit der 
Nutzung von Adressdaten relevant. Wenn sich beispielsweise die Adresse eines Kunden unmittelbar 
vor einem hochpreisigen Kauf ändert, kann dies ein wichtiger Betrugsindikator sein.

Schließlich ist es in Fällen nicht möglich, sich immer auf die Zustimmung zur Datenverarbeitung zu 
verlassen, z. B. bei Bonitätsprüfungen. Der Grund dafür ist, dass eine solche Einwilligung nicht 
"freiwillig" gegeben werden kann, wie es die DSGVO vorschreibt. Die Kreditwürdigkeitsprüfung ist 
nicht fakultativ, sondern durch andere Vorschriften wie die Verbraucherkreditrichtlinie von 
Kreditgebern vorgeschrieben.

Klarna stützt seine Kreditwürdigkeitsprüfung nicht auf ein berechtigtes Interesse. Wenn Klarna mit 
einer betroffenen Person einen Verbraucherkreditvertrag abschließt, stützt sich das Unternehmen 
bei der Bonitätsprüfung auf Artikel 22(2)(a) DSGVO. Klarna nutzt jedoch auch Angaben von 
Kreditbüros, zusätzlich zu unseren eigenen Daten, um auf ein breiteres Spektrum von Datenquellen 
zuzugreifen. Kreditbüros wiederum stützen sich bei der Durchführung und Weitergabe von 
Kreditwürdigkeitsprüfungen auf ein berechtigtes Interesse. Die neuen Beschränkungen für 
Kreditbüros werden sich daher indirekt auch auf die Kreditanbieter auswirken. Wenn die Kreditbüros 
beschließen, eine Zustimmung zu verlangen, bedeutet dies, dass die Verantwortung für die Einholung 
dieser Zustimmung bei der Verbraucher*in an die Kreditgeber weitergegeben wird. Dies könnte für 
kleinere Kreditgeber eine besondere Herausforderung darstellen, da sie bei der Beschaffung 
angemessener Informationen stärker auf die Kreditbüros angewiesen sind.

Zunächst weist Klarna darauf hin, dass das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) die 
Einbeziehung von Geschlecht und Alter bei Profiling bereits einschränkt. Solche Daten dürfen nur 
verwendet werden, wenn ein sachlicher Grund vorliegt, etwa zur Gefahrenabwehr, 
Schadensverhütung oder für ähnliche Zwecke.

https://gdpr-info.eu/art-22-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-22-gdpr/


Diese Gesetzgebung in Verbindung mit den oben zitierten Grundsätzen der DSGVO bietet bereits 
einen wesentlichen und hohen Schutz gegen eine missbräuchliche Nutzung.

Klarna macht die Beurteilung der Kreditwürdigkeit nicht von Alter oder Geschlecht abhängig. Es gibt 
jedoch zahlreiche andere potenzielle Anwendungen, bei denen z. B. das Alter eine Rolle spielen 
könnte. Zum Beispiel die Einführung strengerer technischer Sicherheitsvorkehrungen für ältere 
Verbraucher*innen, um Betrug zu verhindern, wie etwa "Warnmeldungen" auf Websites mit hohem 
Betrugsaufkommen, oder die Verhinderung der Anhäufung übermäßiger Schulden durch Aufklärung 
bei jüngeren Verbrauchern, um sicherzustellen, dass alle geplanten Ausgaben erschwinglich sind.

Daher ist Klarna der Ansicht, dass die Aufnahme von Alter und Geschlecht in die Liste der nicht zu 
verwendenden Daten im vorgeschlagenen § 37a BDSG-E nicht zielführend und notwendig ist, um 
einen angemessenen Verbraucherschutz zu gewährleisten. Darüber hinaus könnte sich eine solche 
Aufnahme nachteilig auswirken, insbesondere wenn der Anwendungsbereich des § 37a BDSG-E über 
die Kreditwürdigkeitsprüfung hinausgeht und auch andere Arten des Scorings, wie z. B. die 
Bewertung des Betrugsrisikos, einschließt.


